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H äusliche Gewalt und körper-
liche Misshandlung zählen

weltweit und in allen sozialen
Schichten zu den wesentlichen Ge-
sundheitsrisiken von Frauen (12).
Obwohl Frauen auch Täterinnen
und Männer Opfer häuslicher Ge-
walt sein können, sind Frauen we-
sentlich häufiger von schwerer und
in hoher Frequenz auftretender Ge-
walt in Paarbeziehungen betroffen
(5). Den Ergebnissen einer reprä-
sentativen Untersuchung von Mül-
ler und Schröttle (9) zufolge haben

in Deutschland 37 Prozent der be-
fragten Frauen zwischen 16 und 85
Jahren mindestens einmal in ihrem
Leben körperliche Gewalt erlebt. 13
Prozent wurden Opfer sexueller
Übergriffe und 42 Prozent von psy-
chischer Misshandlung. Etwa 25
Prozent der Frauen gaben an, kör-
perliche oder sexuelle Gewalt in der
Partnerschaft durch aktuelle oder
frühere Beziehungspartner erlebt zu
haben. 64 Prozent der Frauen, die
von Partnergewalt betroffen waren,
hatten körperliche Verletzungen von

Prellungen bis zu Verstauchungen,
Knochenbrüchen, offenen Wunden
und Kopf- beziehungsweise Ge-
sichtsverletzungen. Je nach Gewalt-
form gaben zwischen 56 und 80
Prozent der Betroffenen psychische
Folgebeschwerden an. 

Bei Verdacht die Patientinnen
ansprechen
Die Bekämpfung häuslicher Gewalt
ist nicht nur Aufgabe von Polizei und
Justiz, sondern auch von Ärzten, die
als eine zentrale Anlaufstelle für
Frauen mit Gewalterfahrungen gel-
ten (7). Sie können den Gewaltop-
fern durch eine frühzeitige Interven-
tion in Form von gerichtsverwertba-
rer Dokumentation, Informationen
und Beratungsangeboten Unterstüt-
zung bieten. Nur etwa jede fünfte
betroffene Frau nimmt medizini-
sche Hilfe unmittelbar infolge der
Gewaltsituationen in Anspruch (9).
Neben den akuten Verletzungsfol-
gen ist deshalb auch an chronische
Gewaltfolgen zu denken (4). Selbst
Patientinnen mit akuten Verletzun-
gen geben sich aufgrund von Angst,
Scham oder Schuldgefühlen nicht
immer als Opfer zu erkennen. Eine
Unter- und Fehlversorgung ist des-
halb zu vermuten, eine erhöhte Sen-
sibilität bei behandelnden Ärzten
erscheint notwendig (8, 2). Grund-
sätzlich sollten Frauen auf einen
möglichen Verdacht angesprochen
und ermutigt werden, über ihre Er-
fahrungen zu sprechen.

Die Bundesregierung legte 1999
erstmals einen Aktionsplan zur
Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen vor, dessen landesweite Um-
setzung von einer Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe seit 2000 begleitet wird.
Seit September 2007 liegt bereits
der zweite Aktionsplan vor, der zu-
sätzlich die medizinische Versor-
gung und Frauen mit Migrations-

GESUNDHEITLICHE FOLGEN HÄUSLICHER GEWALT

Ärzte sollten ganz genau hinsehen 
Der ärztlichen Dokumentation von Folgen häuslicher Gewalt kommt verstärkt 
eine juristische Bedeutung zu. In fast allen Bundesländer wurden dafür inzwischen 
Dokumentationsbögen entwickelt – allerdings von unterschiedlicher Qualität.

Frauen leiden un-
ter Gewalt in Paar-
beziehungen. Sie
zählt weltweit und
in allen sozialen
Schichten zu ihren
häufigsten Gesund-
heitsrisiken.
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hintergrund berücksichtigt (1). Mit-
glieder sind die jeweils zuständigen
Bundesministerien, die Fachminis-
terkonferenzen der Bundesländer,
Präventionsprojekte sowie Bera-
tungsstellen und Frauenhäuser. Zu-
sätzlich haben fast alle Bundeslän-
der Maßnahmen beschlossen. Der
Stand der Umsetzung ist in den ein-
zelnen Bundesländern noch recht
unterschiedlich. Im Rahmen dessen
wurden Materialien entwickelt, de-
ren Kern gerichtsverwertbare Doku-
mentationssysteme zu häuslicher
Gewalt und körperlicher Misshand-
lung sind, die speziell für die ärztli-
che Untersuchung konzipiert wurden.

Gerichtlich verwertbare Aussagen
über den gesundheitlichen Zustand
des Opfers einer Gewalttat sind 
unumgänglich notwendig, um den
Schutz der Opfer gewährleisten zu
können, Täter für ihr Handeln zur
Rechenschaft zu ziehen und um
straf- oder familienrechtliche An-
sprüche geltend machen zu können
(4). Mit der Einführung des Gewalt-
schutzgesetzes 2002 ist die Relevanz
der ärztlichen Attestierung noch ge-
stiegen. Auch wenn sich misshandel-
te Frauen nicht gleich entscheiden
können, Anzeige zu erstatten, gilt
dieses Dokument auch nach Jahren
noch als Beweismittel. Dies erhöht
die Anforderungen an die Genauig-
keit einer Dokumentation, weil der
Arzt zu einem späteren Zeitpunkt

meist keine eigenen Erinnerungen an
die Untersuchung mehr hat.

Da es sich bei der Befunderhe-
bung von Verletzungen, die auf Ge-
walteinwirkungen zurückzuführen
sind, um ein Beweisstück handelt,
werden an eine solche Dokumenta-
tion andere Anforderungen gestellt,
als an gewöhnliche ärztliche Attes-
tierungen (11). Um gerichtsverwert-
bar zu sein, muss die Befunderhe-
bung unter anderem folgenden Kri-

terien entsprechen: Die Lage der
Verletzungen muss exakt zugeord-
net werden. Es empfiehlt sich, diese
in ein Körperschema einzuzeich-
nen. Die Art der Verletzung muss
genau beschrieben werden. Zum
Beispiel muss ein Hämatom in sei-
ner Größe, Form, Farbe et cetera
festgehalten werden. Hierzu eignen
sich besonders Digitalfotos. Die 
Beurteilung der Diagnose ist eben-
falls sehr wesentlich. Es muss genau
dargelegt werden, ob es sich um
neue oder ältere Wunden, um
schwerwiegende oder eher leichtere
Verletzungen handelt. Auf unmittel-
bare Schlussfolgerungen und Wer-
tungen soll dagegen in der Doku-

mentation verzichtet werden (6, 11).
Aus der ärztlichen Dokumentation
sollte deshalb hervorgehen, auf wel-
cher Grundlage die Diagnose zu-
stande gekommen ist.

Informationen über die Patientin,
die jedoch für das Delikt unbedeu-
tend sind, sollten dagegen nicht ge-
nannt werden. Daraus könnten sich
für die Patientin potenziell Nachteile
ergeben oder eine neue Bedrohung
aus dem Umfeld des Täters entste-
hen. Es gilt zu bedenken, dass das
Dokumentationsformular im Fall ei-
ner polizeilichen Anzeige von allen
Prozessteilnehmern gelesen werden
und somit auch gegen die Betroffe-
nen verwendet werden kann (3).

Wichtige Sachverständige
Ärzte sind in diesem Kontext Sach-
verständige, die bestimmte Zustän-
de erkennen und beurteilen können
und diese vor Gericht gegebenen-
falls bestätigen müssen. Auch wenn
das Ausfüllen eines Dokumentati-
onsbogens sehr aufwendig ist, han-
delt es sich um eine wichtige Aufga-
be, die aufgrund der ärztlichen Ga-
rantenpflicht, Gesundheit zu erhal-
ten und wiederherzustellen, sorgfäl-
tig erfüllt werden muss. Der Schutz
der betroffenen Frau und gegebe-
nenfalls eine Verurteilung von Ge-
walttätern hängt entscheidend von
der Qualität einer ärztlichen Doku-
mentation ab.

Die in den einzelnen Bundeslän-
dern entwickelten Dokumentations-
bögen bei häuslicher Gewalt dienen
dazu als Hilfestellung. Sie sollen 
die Arbeit erleichtern, der Qualitäts-
sicherung dienen sowie unnötige
Doppeluntersuchungen vermeiden.
Sie basieren zum Teil auf dem in-
ternationalen Erkenntnisstand und
praktischen Erfahrungen im Aus-
land (3).

Der bundesweit erste Dokumen-
tationsbogen wurde in Berlin im
Rahmen des S.I.G.N.A.L.-Interven-
tionsprojekts (6) entwickelt. Derzeit
gibt es in allen Bundesländern,
außer in Brandenburg, ähnliche In-
strumente, die landesabhängig spe-
zifiziert wurden. Sie unterscheiden
sich aber in einigen wesentlichen
Punkten. Alle enthalten ein Schau-
bild zum Eintragen sichtbarer Ver-
letzungen und einen Leitfaden zum

Der Schutz der betroffenen Frau und gegebenenfalls 
eine Verurteilung von Gewalttätern hängt entscheidend von
der Qualität der ärztlichen Dokumentation ab.

Gewalt gegen
Frauen kann sehr
offensichtlich sein.
Doch aus Scham
oder Schuldgefühl
reden nicht alle Pati-
entinnen über ihre
Erfahrungen. Nicht
nur wenn Verletzun-
gen eindeutig sind,
sondern auch schon
bei einem Verdacht
sollten Ärzte Patien-
tinnen ansprechen.
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Umgang mit Betroffenen, manche
enthalten Beispielformulierungen,
andere eine Schweigepflichtentbin-
dung oder Angaben zur Vorge-
schichte.

Ärzte können frei wählen, wel-
chen Bogen sie benutzen möchten.
Alle Dokumentationssysteme sind
über das Internet abrufbar (Tabelle).
Daraus ergibt sich die Frage nach
der Qualität der einzelnen Doku-
mentationssysteme und dem Sinn
der einzelnen Bestandteile.

Alle Dokumentationssysteme ent-
halten einen Handlungsleitfaden,
ergänzt durch ein Informationsblatt
über rechtliche Grundlagen sowie
Adressen von Beratungsstellen.
Solche Informationen werden von
Ärzten überwiegend als sehr hilf-
reich beschrieben (7, 2). Beispiel-
formulierungen, wie im Verdachts-
fall ein für die Patientin sehr belas-
tendes Thema angesprochen werden
sollte, können Ärzten Unterstüt-
zung bieten und helfen, Fehlein-

schätzungen zu vermeiden. Eine
Schweigepflichtentbindung des Arz-
tes, die den Dokumentationssyste-
men von Berlin, Hamburg oder
Saarland beiliegt, ist nicht notwen-
dig, da diese vonseiten der Patientin
nur dann in Kraft tritt, wenn es zu
einer polizeilichen Anzeige kommt.
Da eine polizeiliche Anzeige auch
erst Jahre nach der Untersuchung
erfolgen kann, hat die beigefügte
Schweigepflichtentbindung keine
Relevanz, sie müsste zu dem Zeit-
punkt ohnedies wiederholt werden.
Umgekehrt kann das Unterschrei-
ben einer Schweigepflichtentbin-
dung für die Patientin im Akutfall
eine Überforderung darstellen, weil
sie in einem emotional belasteten
Augenblick die Konsequenzen ihrer
Entscheidung vollständig überbli-
cken müsste.

Aus juristischer Perspektive ist es
dagegen problematisch, Angaben
zur Vorgeschichte der Patientin mit
eventuellen Misshandlungen zu ma-
chen, da dies nicht in einem unmit-
telbaren Zusammenhang mit der
konkreten Situation steht und aus
oben beschriebenen Gründen auch
gegen die Patientin verwendet wer-
den kann (3).

Nach diesen Kriterien kann der
hessische Dokumentationsbogen bei
häuslicher Gewalt und körperlicher
Misshandlung als der derzeit beste
bewertet werden. Er wurde im Sep-
tember 2007 durch die „Dokumenta-
tion und Untersuchung bei sexuali-
sierter Gewalt“ ergänzt. Bei sexuel-
ler Gewalt wird die ärztliche Unter-
suchung der betroffenen Frau meist
durch eine vorangegangene Anzeige
veranlasst. In einem solchen Fall
entfällt die ärztliche Schweige-
pflicht auch ohne Einwilligungser-
klärung der Patientin. Ärzte müssen
hier ihren Befund bei einer Gerichts-
verhandlung bezeugen. �

Prof. Dr. phil. Beate Blättner, Birte Frerick,
Irina Müller, Hochschule Fulda,

Fachbereich Pflege und Gesundheit

Anschrift für die Verfasserinnen
Irina Müller M.Sc., Projekt A.U.S.W.E.G.,
Hochschule Fulda, Fachbereich Pflege und 
Gesundheit, Marquardstraße 35, 36039 Fulda,
E-Mail: irina.mueller@pg.hs-fulda.de

TABELLE 

Dokumentationsbögen und Informationsmaterialien bei häuslicher Gewalt für Ärzte

Bundesland Bezugsadressen im Internet

Baden- Unter www.aerztekammer-bw.de/20/gewzuhause/index.html findet man den Dokumen-
Württemberg tationsbogen „Häusliche Gewalt“, die Publikation „Häusliche Gewalt: Leitfaden für 

Ärztinnen und Ärzte“ und eine kurz gefasste Anleitung zur Befunddokumentation bei 
häuslicher Gewalt.

Bayern Unter www.stmas.bayern.de/cgi-bin/publikat.pl?BEREICH=gewaltschutz können 
verschiedene Materialien zum Thema häusliche und sexuelle Gewalt heruntergeladen 
werden. Außerdem ist unter www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/sicherleben/ 
die Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren „Häusliche Gewalt – 
Information über das polizeiliche Einschreiten“ erhältlich.

Berlin Sowohl Leitfaden als auch Dokumentationsbogen können unter der Adresse 
info@signalintervention.de angefordert werden.

Bremen Die Broschüre „Diagnose: Häusliche Gewalt. Ein Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte.
erkennen/beraten/helfen“ ist unter www.aekhb.de/pdf/HaeuslicheGewalt_Broschuere.pdf
erhältlich.

Hamburg Unter www.aerztekammer-hamburg.de/aerzte/broschueren_und_downloads.htm stehen 
der Dokumentationsbogen und Leitfaden Häusliche Gewalt sowie hilfreiche Adressen zum 
Download zur Verfügung.

Hessen Unter www.frauennotruf-frankfurt.de/Aerztliche-Dokumentation.40.0.html. stehen neben
dem Dokumentationsbogen Hilfsangebote in Hessen, die Med-Doc-Card, Hin-
tergrundinformationen zu Misshandlungen/körperlicher Gewalt sowie die Befunderhe-
bung, Spurensicherung, Versorgung bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt zur Verfügung.

Mecklenburg- Unter www.mv-regierung.de/fg/frame_public.htm lassen sich Dokumentationsbogen,
Vorpommern Gesetze zu häuslicher Gewalt, der Leitfaden für die medizinische Praxis zur gesundheitli-

chen Versorgung gewaltbetroffener Frauen und Mädchen bestellen und downloaden.

Niedersachsen Der niedersächsische Dokumentationsbogen Häusliche Gewalt, Informationen und 
Arbeitshilfen für Ärztinnen und Ärzte, ein Leitfaden sowie ein Infoblatt bezüglich der 
Schweigepflicht in Fällen von häuslicher Gewalt sind unter www.aekn.de/web_aekn/
home.nsf zu finden.

Nordrhein- Unter www.aekno.de/htmljava/a/kammerarchiv/haeusliche_gewalt.htm sind sowohl der 
Westfalen Dokumentationsbogen für Ärztinnen und Ärzte sowie ein Leitfaden, Adressen und 

Telefonnummern zur häuslichen Gewalt zu finden.

Rheinland-Pfalz       Ab Januar 2008 wird der neue Dokumentationsbogen implementiert.
Aktuelle Informationen sind unter www.rigg-rlp.de erhältlich.

Saarland Die Broschüre „Häusliche Gewalt: erkennen – behandeln – dokumentieren – eine Infor-
mation für Ärztinnen und Ärzte" beinhaltet unter anderen auch den Dokumentationsbogen 
und ist unter www.saarland.de/8368.htm erhältlich.

Sachsen Der Leitfaden zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt steht unter https://publikationen.
sachsen.de/bdb/showDetails.do?detailForward=showSearchResults&id=92809 zur 
Verfügung.

Schleswig- Der Leitfaden „Diagnose: Gewalt“ enthält auch den Dokumentationsbogen bei häuslicher
Holstein und sexueller Gewalt und kann unter www.schleswig-holstein.de/MBF/DE/MBF__node.

html__nnn=true abgerufen werden.

Thüringen Ab November 2007 wird der neue Dokumentationsbogen und Leitfaden unter
www.laekthueringen.de/www/lakj/webinfo.nsf/LStart/$first abrufbar sein.

Weitere Literatur im Internet:
www.aerzteblatt.de/lit108@
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